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A p p e n z e l l i s ch e 6

M o il a t s b l a t t.

Nro. 1. Zänner. ^838.

Die Ansicht, daß etwas nicht durchgesetzt, den Gegnern nicht wider-
standcn werden könne, ist dem gemeinen Wesen sehr oft schädlich; denn

erstlich kann man widerstehen, wenn man mit Ernst zu Werke geht; so-

dann ist es besser, in einer guten Sache mit Gewalt unterdrückt zu werden»

als einer schlechten nachzugeben.
Cicero.

Chronik des Jänners.

Das neue Jahr hat in Außerrohden einen wichtigen Kampf
durckzufcchten. Ihm ist die Entscheidung aufgespart, obin dem

Gebiete der Jugendbildung die Gleichgültigkeit, oder der Eifer,
der uns bereits so manche erfreulichen Früchte gebracht hat,
ob der rohe Eigennutz herzloser Väter, oder das Glück ihrer
Kinder, ob die erbärmlichste Unwissenheit, oder die gehörige

Einsicht in das, was den Schulen und dem Volke noth thut,
die Oberhand gewinnen sollen. Wol überall treten die Pen'--

oden ein, wo dieser Kampf gckämpft werden muß. In man--

chen Ländern, namentlich in mehren Cantonen der Eidgc--

nossenschaft, ist der Sieg errungen. Wir erinnern an den

Canton Zürich und namentlich an die herrlichen Opfer, welche

derselbe in schönem Enthusiasmus dem schönen Zwecke der

Jugendbildung widmet. Nicht bloß die Gemeinden leisten hier

Großes, indem z. B. das Städtchen Winterthur, bei einer

Bevölkerung von nicht vierthalbtausend Seelen, jährlich ge-

gen 25,000 Gulden für seine öffentlichen Schulen bezahlt,
sondern Großes leistet auch der Etat, der, über die großen
Opfer der Gemeinden hinaus, im Jahre 1837 die Summe
von 229,788 Franken für das Erziehungswesen aussetzte.
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von w lchcr über sieben Achtel durch Abgaben erhoben wer-
den mußten.

Will Außerrohdcn, solchem Eifer der Eidgenossen gegen-

über, zurückbleiben Niemand wird ihm vcrhälrnißmäßig solche

Opfer zumuthen z ob es aber auf der eingetretenen Bahn des

Fortschrittes vorrücken, oder ob es vom Unverstände zu Rück-

schritten sich hinreißen lassen wolle: diese Frage wird uns

das neue Jahr zu beantworten haben.

Es ist die neue Schulordnung, welche den Anlaß
geben mußte, die wichtige Frage zur Entscheidung zu bringen.

Im Jahr 1805 hatte der zweifache Landrath die erste Schul-

ordnung aufgestellt, die schon damals sehr mangelhaft war,
seither aber, bei den raschen Fortschritten unserer Zeit im

Gebiete des Schulwesens, schon Jahre lang hinter den Lei-

stungcn der meisten Schulen zurückblieb'). Im Jahre 1836,
den 25. Mai, trug daher der große Rath der Landesschul-

commission den Entwurf einer neuen Schulordnung auf. Den

30. Jänner t837 wurde die Arbeit der Schulcommissiou dem

großen Rathe vorgelegt, der den Druck derselben und ekläu-

ternder Anmerkungen zur Begründung einzelner Artikel beschloß,

damit die Arbeit vor ihrer Berathung im Schoße dieser Be-

hörde von den Mitgliedern derselben geprüft werden könne ^).
Schon in Folge dieses ersten Druckes, obschon die Auflage
nur hundert Eremplare stark war, wurde die Arbeit der Lan-

desschulcommission bei den Männern des Faches ziemlich be-

kannt; so geschah es, daß den 12. März mehre Schullehrer
in Teuffen zusammentraten, um sich zu berathen, ob sie dem

Rathe Bemerkungen über dieselbe einreichen wollen. Den
29. März wurde der Entwurf der Schulcommission von dem

großen Rathe verhandelt^), und nach wenigen Aenderungen
erschien der Vorschlag zwei Wochen später, den 15. April,

-) Monatsblatt 1837. S, 79 ff.
-) Amtsblatt 1837, S. 16.

Daselbst, S 103.



im Amtsblattes, damit die Mitglieder des zweifachen Land-

rathes, d.h. wenigstens diejenigen, die ihre Wahl in diese

Behörde mir mehr und weniger Bestimmtheit voraussehen
konnten, in der Zwischenzeit von drei Wochen zu gehöriger
Kenntniß des elbcn gelangen, ehe er in der ordentlichen Ner-
sammlung derselben, den 8. Mai, ihnen zur Bcstäti-
guug vorgelegt werde

Nachdem die Landesschulcommifsion, dem Auftrage des zwei-
fachen Landrathes gemäß, die endliche Redaction der Schul-
ordnung und den Truck derselben besorgt hatte, wurde diese

den 18. Brachmonat auf allen Kanzeln des Landes verlesen.

Schon nach Verfluß eines Monat.' begannen die Umtriebe

gegen dieselbe und zwar in Wolfhaldcu. Es gehört diese Ge-

Daselbst, S, 105 ff.

*) Soviel zur Beleuchtung des Vorwurfs, es sei die Schulordnung
dwch Geheimthuerei und auf verfassungswidrigem Wege einge-
fchmuggelt worden. Wenn man den Vorwurf ter Geheimthuerei
besonders auf den Umstand begründen will, daß der Entwurf
nicht den Schulcommjsswnen in oen Gemeinden und den Schul-
lehrern zur Begutachtung vorgelegt worten sei, so möchten wir
bitten> daß man von allen den freisinnigen Cantonen, welche

in neuester Zeit Schulgesetze aufgestellt baden, diejenigen be-

zeichne, von welchen dieser Gang eingeschlagen worden sei. —
Daß Gesetze von der Landsgemeinde zu bestätigen seien, liegt
im Wesen unserer reinen Demokratie und ist bestimmt ausge-
sprochene Vorschrift der Verfassung; der Landsgemcinde kann es

aber gewiß Niemand verwehren, daß sie das Recht zur Bestäti-

gung einzelner Gesetze dem zweifachen Landratbe übertrage,
und das bat sie in B ziebung auf die Schulordnung im dritten
Artikel der Sitt »- und Policei-Gesetze so ausdrücklich gethan,
daß eine Verletzung der Rechte der Landsgemeinde auch die nicht

behaupten können, die völlig genügende Gründe zu haben glau-

den, die Schulordnung als e>n Gesetz zu betrachten. Referent
gehört weder dem großen Rathe, noch dem zweifachen Landrathe

an, und hat also durchaus keine persönlichen Gründe, den von
diesen Behörden eingeschlagenen Gang zu rechtfertigen, sondern

will nur, als Berichterstatter, den richtigen Thatbestand vor die

Augen seiner Leser stellen.
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meinde zu den wenigen, in welchen die Schulen noch nicht
eine Angelegenheit der Gemeinde geworden, sondern Sache

der einzelnen Schulbezirke geblieben sind. Jedermann sieht

leicht ein, wie sehr auch der thätigste Ortspfarrer, und zu

den thätigsten dürfen wir den H.Pfr. Zürcher gewiß zählen, und

die bcstgesinntcn Schulcommissionen bei einer solchen Einrich-

tnng, zumal in ärmern Gemeinden, gehemmt sind. Im Gc-

fühle ihrer Unabhängigkeit gingen bisher solche vereinzelte

Schulbezirke soweit, daß sie selbst bei Schullehrcrwahlen mit
der girasi Gemeindeschulcommission gar keine Rücksprache nah-

men. So darf es uns denn nicht wundern, wenn auch die

Schulen noch sehr zurückstehen, und z. V. der Schulbezirk,
in welchem der Widerstand zuerst anhob, seinen Schullehrer
noch mit 13V fl. jährlich, ohne freie Wohnung, besoldet, die

Schule in ein niedriges, enges, zum Theil nicht einmal hin-
reichend erleuchtetes Zimmer sperrt, und bei der jährlichen Er-
neuernngswahl seine Schullehrcr zuin.-Anhaltcu-, verpflichtet °).

So steht es im Sclmlbezirkc Hub, in dessen Schulstübchen

den 23. Hcumonat 1837 sechsuudfünfzig --stimmfähige/. Män-
ner über die Schulordnung und das Reglement für gleich-

förmige Auszeichnung und Ahndung der Schulvcrsäumnisse zu

Gerichte saßen. Tas Ergebniß war der Beschluß, es müssen

beide der Landsgemeinde zur Genehmigung vorgelegt werden

U. s. w. ') Zugleich wurde zu weiterer Leitung des Wider-
standcs eine Eommission von drei Mitgliedern ernannt. Den

Vorsitz bei dieser Commission führt Joh. Jakob Sonderegger
in Wolshalden. Dieser Mann, der seither an der Spitze der

ganzen Reaction steht, hatte im vorhergehenden Jahre in

seiner Vatergemeinde Heiden um den Haschiersdienst sich be-

worden, ohne aber denselben zu erhalten. Als Präsident der

erwähnten Commission zog er nun fleißig im Lande herum

Auszug aus den Berichten des odrigkejt lichen Schulinsxectors im

Jahre 183^, S. 43.

') Petition an den großen Rath, vom 8. Jänner 1838.



und warb überall für seine Zwecke, für welche Bemühungen

er von seinen Committcnten einen Taglvhn von dreißig Kren-

zcrn fodert.

Der Erfolg seiner Bemübungeu wird dureb die Entstelln»-

gen der neuen Schulordnung und der neuen Sebulweise über-

Haupt befördert, welche überall im Schwange gehen. Wir
fuhren hier einige derselben an.

k. In fast, oder gar allen Gemeinden hieß es, wenn ein

Kind wegen llebclbefindens die Schule nicht besuchen könne,

so müssen die Eitern eine ärztliche Bescheinigung dieser Un-

päßlichkeit ausweisen, wenn sie nicht wegen der Abwesenheit

der Kinder bestraft werden wollen. Aufschluß: Diese Be-

Häuptling ist gänzlich erdichtet.

2. In mehren Gemeinden hieß es, die neuen Schulbücher

müssen saubere Dinge enthalten, denn es sei den Kindern

verboten, dieselbe den Eitern zu zeigen. Aufschluß: Das
zweite Lesebüchlein gehört zu denjenigen Schulbüchern, die,
zur Schonung der Eltern, nicht von ihnen, sondern von den

Gemeinden, oder Schul bezirken für die betreffenden Classen

angeschafft we.den müssen, und daher, da man derselben in
der Schule bedarf, den Kindern nicht nach Hause mitgegeben
werden können; wer aber so ein Büchlein in der Schule
sehen will, der wird kein Hinderniß finden, und um dreizehn

Kreuzer kann es bei den Schulmeistern kaufen, wer will.
3. In Herisau bekam ein Mädchen des Nachts einen star-

ken Ficbertraum, in dem es vor Furcht ob einem schwarzen

Manne, den es gesehen haben wollte, laut aufschrie. Die

Eltern, die sich das Schrecklichste von diesem schwarzen Manne

dachten, warfen alle Schuld auf den Schulmeister, und der

Vater eilte mit bitterer Klage zum Pfarrer. Aufschluß:
In der Schule war von einem Mohren gelesen worden, da-

her der Schulmeister den Kindern erklärt hatte, daß die Moh-
ren Leute von schwarzer Hautfarbe seien.

4. In Teuffen beklagte sich Jemand über die seltsamen

Dinge, die in den Schulen gelehrt werden; z. B. sei den
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Kindern gesagt worden, "der Moh sei 's Mandli, und d'
Sonn sci'sFräule, ond wenn s'enand decked, so gcb's e Finster-
NUß". ZI II sieb lnß : Beim Sprachunterrichte war den Kin-
dern d>ts Wort Mond unter den Hauptwörtern männlichen

Geschlecktes, das Wort Sonne unter denjenigen weiblichen
Eescklecktes genannt, und ein a dereS Mal war ihnen von
den Finsternissen die bekannte Erklärung gegeben worden.

5, Ein besonders eitriger Gegner der neuen Schulordnung
in Heiden war zu einer Buße von drei Gulden vcrurlheilt
worden, weil er seinen Kindern religiöse Sätze für die Re-

perirschnle diciirt hatte. Er ließ sich einen Protokollstills,ug
geben, den er überall mit der Bemerkung auskramte, soviel

koste es, wenn man Religion in den Schulen baben wolle.

Aufschluß: Man hatte den sämmtlichen Repetirschülern jedes

Mal eine bestimmte Aufgabe aus der Sprachlehre gegeben,

um sie zu bäuslicken Uebungen anzuhalten. Gewöhnlich bc-

stund diese Aufgabe darin, daß man istnen Wörter nannte,
über welche sie Sätze zumachen hatten. Dieser Aufgabe nun
durften die Kinder des Betreffenden nie entsprechen, sondern

jedes Mal dictirte er ihnen Sätze nach seinem Gutdünken.

Nach wiederholter freundlicher, aber vergeblicher Warnung
durch den Ortsptarrer, und weil das Beispiel dieses Unge«

horsams in der Schule störend wirken mußte, erfolgte die

erwälmte Strafe.

Aebuliche religiöse Verdächtigungen suchten die Gegner
der neuen Schulordnung überhaupt öfter hervor, und

zwar auch solche, die bei andern Anläßcn nichts weniger,
als Liebe zur Religion gezeigt, sogar solche, die sonst schon

laut und nnverboleu über die wichtigsten religiösen Dinge

gespottet batten. Obsckon die neue Schulordnung gleich in
den ersten Zeiten und vor Allem aus fodert, daß die Schü-

lcr zu guten Cbristen gebildet werden; obsckon sie dann na«

mentlick im zweiten Artikel wiederholt auf religiöse Bestand«

lung des Unterrichtes dringt, und besonders den Unterricht
in der biblischen Geschichte und Gedächtnißübungcn religiösen



Inhaltes überall vorschreibt, und obschon sie im dritten Ar«

tikel so entschieden gegen die oft einseitige Vcrstandesbildung
unserer Tage sich ausspricbt: so mußte man doch hören, daß

sie die Religion nicht berücksichtige.

Neben solchen Entstellungen und Lügen wirkten dann vor»

züglich der sechszehnte Artikel der Schulordnung, der die Ent-
lassung der Kinder aus der Alltagssckule erst nach dem zu-

rückgclegten zwölften Altersj hre gestattet, der zwanzigste

Artikel, welcher den wöchentlichen Besuch der Rcpelir-
schule sodert, und die größere Genauigkeit und Strenge in

Aufzeichnung und Ahndung der Schulvelsäumnisse zu ter Vcr-
stimmung gegen die Schulordnung mit. Der sechzehnte Ar-
tikel gehört nun freilich zu den allernöthigsten Bestimmungen,
welche die neue Schulordnung enthält. Mebre Unterrichts-
fâcher, namentlich der Sprachunterricht, können durchaus nicht
mit Erfolg ertheilt werden, wenn man die Schüler aus der

Alltagsschule wieder entläßt, ehe sie dieses Alter erreicht haben,
und wenn auch einzelne fähige Kinder im zehnten Jahre schon

soviel gelernt haben, als andere, unfähige im zwölften, so

wird man nicht zugeben wollen, daß die Kinder mit ansge-
zeichneten Fähigkeiten nur auf jene Stute der Mittelmäßig-
keit gebracht werden, welche auch Kinder mit geringen Fähig-
keilen zu erreichen vermögen. Es haben daher auch die neuen

Schulordnungen anderer Cantoue wenigstens das zurück elcgte
zwölfte Altersjahr als Bedingung der Entlassung aus der

Alltagsschule aufgestellt. So entläßt der rein demokratische

Canton Glarus die Alltagsschüler ebenfalls erst in diesem Aller;
ebenso der Kanton Zürich, wo die Schüler nachher wöchent-

lich bis auf sechs Stunden die Rcpetirschule besuchen müssen;
in den Cantonen St. Gallen und Argau darf die Entlassung
erst nach dem zurückgeleg'en dreizehnten, im Canton Wadt
erst im scchszehnten Jahre erfolgen. Jedermann sieht demnach

ein, daß die Leistungen unserer Schulen auf eine sehr bedauerliche

Weise hinter denjenigen unserer Eidgenossen zurückstehen müßten,
wenn wir den sechszchnten Artikel wieder schwächen wollte».



Wir rechtfertigen hier die Vorschriften für größere Ge-

Neuigkeit in der Aufzeichnung der Schulversäumnisse durch-
aus nicht; vielmehr möchten wir uns für die Betreffenden

schämen, daß diese Genauigkeit au einzelnen Orten noch so-

viel Auf eben machen konitte und also nicht schon früher be-

obachtct worden war. Was sodann die Strenge in der Ahndung
unenlschuldigicr Verläumnisse betrifft, können wir der Ve-

Häuptling nicht widersprechen, man habe hier an einzelnen
Orten zu kaffig gehandelt, und glauben, es sei an einzelnen Orten
nicht ungerechte Klage, daß die Schullehrer am warmen Ofen
die Schwierigkeiten der Witterung und der Wege nicht genug

bcrilekffchtiglen. Referent kennt eine Schule, in welcher in
den vier erffen Monaten des Jahres 1831 die vieruuddrcißig
Schüler derselben zusammen lreihuudert unentschuldigte Ver-
sâumnisse hatten; in der nämlichen Schule hatten achlund-

dreißig Schüler im Laufe der neuesten drei Monate zusam-

inen drei nicht entschuldigte Absenzen. Dieser Fortschritt ist

aber nicht auf einmal, sondern nur ganz allmälig, durch eine

nie hastende, aber auch nie rastende Behandlung der Sache

gewonnen worden. Das Reglement ist ganz bestimmt im Sinne
einer solchen Behandlung abgefaßt und schreibt darum den

Gemeinden gar keine Zahl vor, nach wievielcn Versäumnissen

das Strafamt einzuschreiten habe, tamit jede Gemeinde im

Falle sei, ihre eigenthümlichen Verhältnisse berücksichtigen zu

können. Daß übrigens auch die Strenge in Behandlung der

Schulversäumnisse im Ganzen nicht übertrieben worden sei,

geht aus den Zäblungen des obrigkeitlichen Sciiulinspectors

hervor. Es haben nämlich laut den aus allen Schulen des

Cautons demselben eingereichten Tabellen im Laufe des letz-

ten Sommerhalbjahrcs, Mai bis Weinmouat 1837, die 5534
Alltagsschüler des ganzen Landes zusammen 68,895 eutschul-

digte und 33,825 nicht entschuldigte, in Allem also 162,726
Versäumnisse gehabt. Die sämmtlichen Ahndungen belaufen

sich auf 424 Warnungen, 66 Strafen, die von den Gemeinds-

behörden, und 8, die vom kleinen Rathe ausgesprochen wcrdcn



sind; der dritten Instanz ist kein Fall zur Beurtheilung ein-

geleitet worden ^).

Daß der wöchentliche Besuch der Repciirschule manchen

Schülern nicht gefallen und also schon darum auch bei den

Eltern desto weniger Beifall finden werde, ließ sich crwar-

ten; wir möchten aber die Gegner desselben bitten, einen

Augenblick sich in das Innere der meisten Familien hinein-

zudenken, wo für den Unterricht und die geistige Beschäfti-

gung der Kinder durchaus nichts geschieht, und dann werden

sie sich überzeugen, daß in dem für die Bildung der Jugend
so wichtigen Zeitraume vom zwölften bis zum sechszehnten

Jahre eine bloß monatliche, oder auch vierzehntägigc Repc-
tirschule durchaus nicht hinreichen kann. Die Erfahrung hat
leider den vollgültigsten Beweis geliefert, daß dabei nicht

nur an Fortbildung, die den Kindern noch so nöthig wäre,
nicht zu denke,, ist, sondern daß nicht einmal dem Vergessen

des Gelernten gewehrt werden kann.

Wir haben die uns bekannt gewordenen Ursachen der Auf-
regung gegen die Schulordnung angeführt und beleuchtet.
Wenn wir von einer solchen Aufregung sprechen, so darf

') Im Kurzenberg werden die Kinder zur Herbstzeit, wegen des

Mangels an Einzäunung der Wiesen, ihren Eltern oft unent-
behrlich, da sie das Vieh zu hüten haben, und es werden dieß-

falls entsprechende Ausnahmen bei Ahndung der Schulversäum-
niste nöthig werden. Ein Beispiel übrigens, wie man in andern
Cantonen die Schulversäumniffe behandelt, giebt uns eine Ber-
ordnnng im Züricher Bezirke Regensberg. Dieser Verordnung
zufolge wird schon nach der zweiten nicht mit erheblichen Grün-
den begleiteten Absenz der Vater, oder Dienstherr des betreffen-
den Schülers schriftlich gemahnt; nach der vierten strafbaren Ab-
senz werden die Fehlbaren vor eine in jedem Schulkreise hiefür
besonders niedergesetzte Commission beschieden, und nach der sechs-

ten in demselben Halbjahrcurse durch den Kemeindammann Iren,
Richter überwiesen; alles dieses, während die Kinder täglich zwei-
mal die Schule besuchen. S- Bericht der vierten Schulsynode
des C- Zürich im Jahr 1837, S. 56.



indessen ja nicht übersehen werden, daß von derselben keine

Rede war, bis Sonderegger und seine Gehülfen auftraten.
Man hörte einzelne unzufriedene Stimmen; aber von Wider-
stand gegen die Schulordnung, von Versuchen zur Schwä-
chung, oder Beseitigung derselben zeigte sich auch in dcnjcni-

gen Gemeinden z. B. hinter der Sitter, die im Schulwesen
noch ganz besonders zurück waren, keine Spur, bis vom
Kurzenbcrg her das Feuer angeblasen wurde.

Wir haben bereits erwähnt, daß hier der Widerstand gleich

von Anfang sich in das Begehren kleidete, es müssen die

Schulordnung und sogar das Reglement für die Aufzeichnung
und Ahndung der Schulversäumnisse der Landsgcmcinde zur
Genehmigung vorgelegt, die Bearbeitung derselben aber der

Revisionscommission übertragen werden. Eine Petition die-

scs Inhaltes fand dann in der Gemeinde Wolfhaldeu die

angeblichen Unterschriften von 318 stimmfäbiaen Lands-

beuten; in der Gemenche-Renre^folgten 100, in Heiden 208,
in Lutzcuberg 141, und in Walzenhausen 215 solcher Unter-

fchriftens?). Allmälig sahen aber die Leute ein, der große

Rath könnte entgegnen, die Verfassung und das Gesetz be-

rechtigen den zweifachen Landrath, eine Schulordnung auf-
zustellen, und ein späterer Znsatz zur Petition, aber ohne

Unterschrift, verlangte die Abänderung der betreffenden Ar-
tikel, wenn der große Rath in diesem Glauben stehen sollte.

Beide» Begehren war die Drohung beigefügt, wenn nicht der

große Rath dieselben an die Landsgcmcinde bringe, so wer-
den die Petenten selbst "auf den Stuhl gehen und dem Land-

»volke die Sache vortragen". Einzelne Stimmen äußerten

sich noch besonders, daß sie keine neue Schulordnung und

kein neues Reglement, die vom Revisionsrathe ausgehen,
sondern nur Aenderung und Erleichterung der bereits «ufgc-

stellten Vorschriften durch den zweifachen Landrath begehren.

Mit einer Petition, die diese verschiedenen Begehren eut-

hielt, trat Hs. Jakob Souderegger den 10. Jänner vor den
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in Trogen versammelten großen Rath. Die meisten Mitglie-
der desselben waren nicht wenig überrascht in dem vielbe-

sprochencn Subjecte den Sonderegger wiederzusehen, der vor
einiger Zeit ebenfalls an der Schranke des Rathes gestanden

hatte, um den Nachlaß einer noch schuldigen Buße von drei

Gulden zu erbitten. Die Petition selbst^), oder vielmehr die

derselben beigefügten/Unterschriften schienen bestimmt, künf-

tigen Zeiten im Archive das Bild der auffallenden Umrissen-

heit aufzubewahren, durch welche diese Gegner der neuen

Schulordnung sich auszeichnen; denn es ware wirklich schwie-

rig, die einfachsten Formen einer Petition auffallender zu

verletzen. Die Unterschriften aus den Gemeinden Heiden,
Wolfhaldcn und Lutzenberg sind alle von der nämlichen Hand
geschrieben und beziehen sich laut der Ueberschrift gar nicht

auf die von Sonderegger vorgelegte, sondern auf die in der

appenzellcr Zeitung") abgedruckte Petition. Statt der Un-

tcrschriftcn von Walzenhauscn steht nur da: Von Walzen-
Hausen sind 215. Auf einem besondern Blatte stehen hundert
Unterschriften von Reute, die auch alle von Einer Hand ge-

schrieben sind; die Ueberschrift sagt, sie seien "für den glci-
chen Zweck«, bezeichnet aber denselben garnicht näher, und

jene können daher mit vollkommen gleichem Rechte jeder an-
dern Petition beigelegt werden.

Der große Rath ermähnte die Petcutcn, von ihrem Ve-

gehrcn abzustehen; sollten sie sich dazu nicht entschließen wol-

leu, so verwies er sie an den zweifachen Landrath, der die

Schulordnung erlassen habe, und dem sie daher ihre Wünsche

») Amtsblatt 1833. S> t ff.

") Jahrg. 1837, N. 92. Wir würden die Unterschriften vielleicht
nebst der Petition in einer Beilage abgedruckt haben, vernahmen
aber über die Mittel, die Unterschriften zusammcnmbringcn, so

seltsame Dinge, daß wir keine Namen prostituiren möchten, die

es eigentlich gar nicht verdienen.
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um Abänderung derjenigen Artikel in der Schulordnung vor-
bringen mögen, gegen welche sie Einwendungen zu machen

haben Am Kurzenberg machte dieser Beschluß des großen

Rathes bei manchen Gegnern der Schulordnung einen guten

Eindruck; sie waren zufrieden, ihre Beschwerden an den zwei-

fachen Landrath bringen zu können. Die Aufregung war aber

inzwischen bereits weiter verbreitet worden. Neben Sonder-

egger hatte besonders ein gewisser Sebastian Bänzigcr von
Heiden, seines Berufes ein Tüllweber, zu dieser Verbreitung
mitgewirkt. Auf sein Betreiben wurde in Fahrenschwende,
Gemeinde Wald, eine Volksversammlung gehalten, die aber

hne Ergebniß blieb. Mehr Einfluß gewann eine Versamm-

lung von Gegnern der Schulordnung die in der ersten Woche

des Jahres im Thal, bei Herisau, gehalten wurde. Nament-
lich in Herisau war es bisher sehr ruhig gewesen; in allen

Volksclassen schien die Zufriedenheit mit den neuen Freischu-
len die herrschende Stimmung^-Sèîk' Versaminlung im

Thal begann aber^auîchlítter der Sitter das Sammeln von

Unterschriften und mit ihm die Aufregung.

Den 23. Jänner versammelten sich Gegner der Schulord-

nung aus den Gemeinden Herisau, Schwellbrunn, Stein,
Waldstatt, Trogen, Wald, Heiden, Wolfhalden und Gais
im Wirthshause zum Hirschen in Teuffen, an deren Bera-

thuugen der Wirth selbst auch Theil nahm. Es waren zu-

sammen 24 Männer; unter ihnen mehre, die nur aus Neu-

gierde sich eingefunden hatten^). Das beste Bild der Ver-

sammlnng giebt uns ein Blick in ihre Verhandlungen.

Zuerst berichtete Sonderegger, was bisher geschehen sei,

den Zweck, "Veränderung und Erleichterung der ncucu Schul-

'-ordnung und des Reglements", zu erreichen. Der Gemeinde

") Amtsblatt l833, S.4 ff.
2Y Wirklich haben seither auch mehre die bekannte Erklärung gegen

die Beschlüsse dieser Versammlung unterzeichnet.



Hnndweil ward das schöne Zeugniß, daß die bisherigen Schritte
dort am wenigsten Anklang gefunden haben. Nach ihm spra-

chcn besonders der erwähnte Bänzigcr, Johannes Widmer

von Stein, Mitglied des Revisionsrathes, und Peter Zell-

weger, Schuster, von Hcrisau. Durch Besonnenheit und

Mäßigung zeichnete sich Widmer von Stein aus, der auf
eine Commission antrug, welche die Schulordnung prüfe und

sich mit ihren Beschwerden gegen dieselbe an den Landrath
wende. Das Gegentheil von Widmer war Peter Zellweger,
früher einer der thätigsten und eifrigsten Gegner der Ver-
bcsserung der Verfassung. Seine Bemerkungen gegen die

Schulordnung und überhaupt charakterisiren ihn vortrefflich.
Er fand die Schulordnung im Widerspruche mit der Ver-
fassung, da diese die Unterstützung der Armen den Gemein-

den überweise, in jener aber der 3V. Artikel verfüge, daß
ärmere Gemeinden für die Anschaffung von Lehrmitteln aus

dem Landsäckcl zu uuterstützcu seien. Auch er wagte es, die

Schulordnung zu beschuldigen, sie berücksichtige die Religion
nicht genug, sie streite mit dem Geist und der Lehre Christi
und "thue den Lehrern zuviel offene Recbte in die Natur
"auf,.; er sei auch, sagte er, nie in der Natur unterrichtet
worden und kenne jetzt die Hauptsache doch "). Seine An-
tröge drangen auf Revision des dritten Artikels in der Ver-
fassung und des dritten Artikels in den Sitten-und Policei-
Gesetzen, denn "wenn man so dem Hause die Grundbalkcn

».nehme, werde es von selbst zusammenfallen". Er will na-

mcntlich, daß im 3. Artikel der Verfassung bestimmt werde,

"bestehende Verordnungen., müssen von der Landsgemeindc

genehmigt werden; der Fall könne allerdings eintreten, wo
der große Rath Verordnungen erlassen müsse, aber "beste-

hende Verordnungen., dürfen nicht von ihm ausgehen.

") So glücklich war der große Haller nicht, als er sagte: Zn's
Innre der Natur dringt kein erschaffner Geist.
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Wenn wir auf Lächerlichkeiten ausgehen wollten, so könn-

ten wir aus der Versammlung in Tcuffcn noch mehre mit-

theilen; wir haben aber nur die Führer dieses Spukes mit
einigen Zügen zu zeichnen begehrt. Zellwegcr's Antrag würde

am Ende von ungc àhr zwei Dritteln der Versammlung ge-

nebmigt. Wir brechen nun hier unsern Bericht auf dem

Puncte ab, wo tie ganze Sache in eine politische Reaction

hinnberzuschillcrn beginnt. Der Hornung wird uns Stoff zur
Fortsetzung des Berichtes geben.

Von MtriSZU erhalten wir die dreizehnte Rechnung der

Ersparn ißanstalt.

Laut der zwölften Rechnung war die Anstalt am fl. kr.
St. Christmonat t836 an 696 Einleger schuldig
geblieben Svtgo 28

An neuen Einlagen und Nachträge^ —
sind im Laufe desLechnedrSs^hin« fl. kr.
zugckominrn^^ t4oo? 52

An gutgeschriebenen Zinsen bis zum
st. Christmonat t83? t64? S2

tS6SZ 24

65845 52

Rückzahlungen wurden geleistet tssst 32

Bleibt das Guthaben von 7Zt Theilhabern 5tSt4 20

Bilanz am 3l. Christmonat 1837.

Activa, fl. fx. Passiva. fl. fx.
An verschiedenen De- An Guthaben von 73t

bitoren 5SSZg 24 Theilhabern St9t4 20

An baar in Cassa 485 5Z An Ueberschuß seit
t824 tvto 59

SS825 t9 SZ82S t9

Das Guthaben der 7St Einleger theilt sich in folgende Classen:
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t fl. bis 9S fl. haben zu gut 54o Personen.
100 „ 1S9 „ „ „ 143 „
200 „ 299 „ „ „ 31

300 399 „ „ „ „ 10 „
400 „ » 499 „ „ „ 4

500 „ und mehr „ „ „ 3 «

731 Theilhaber.

Mit der Ersparm'ßcassc in TtUtttN stund es bei Abschluß

der Jahrcsrcchuung auf den 31. Christmouat 1837, wie folgt:
fl. kr.

Guthaben von 87 Einlegern am 31. Christmonat 1836 5241 27

Einlagen von 53 neuen und 4z frühern Einlegern 3114 22

Gutgeschriebene Zinse zu 4 und 3'/- Pro;. 208 6

fl. kr. 8563 55

Rückzahlungen, 7 ganze und K theilwcise 1186 57

Bezahlte Zinse 29 32

1216 29

Bleibt l33 Einlegern gut am 3l. Christmonat 1837 734? 26

— Eine merkwürdige musicalische Erscheinung war die von
H. Rathshcrrn Roth veranstaltete Gesangaufführung, die

den 28. Jänner in der hiesigen Kirche stattfand. Der Ge-

geustand derselben waren die vier Jahreszeiten von Haydn,
die mit Ausnahme einiger Solostellen im Winter vollständig

gesungen wurden. H. Alerauder Müller, ein in Zürich an-

gestellter Virtuos auf dem Klavier, leitete den Gesang auf
dem herrlichen englischen Flügel des H. Roth; Jungfer Falk
in St. Fidcn und H. Becker in St. Gallen übernahmen mit
ausgezeichnetem Erfolge die wichtigsten Solostellen, und die

Chöre wurden von ungefähr vierzig Stimmen von Tenffen
ausgeführt. Unter den zahlreichen Zuhörern, deren viele von

St. Gallen, Herisau, sowie aus den benachbarten Gemein-
den gekommen waren, sprach sich allgemeiner Beifall aus.

(Beschluß folgt.)
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